
Landratsamt 
München 

Landratsamt München • Mariahilfplatz 17 • 81541 München Bauplanungs-, Bauordnungs
und Raumordnungsrecht 

8-1.1 
im Hause 

Ihr Zeichen: 
Ihr Schreiben vom: 

Unser Zeichen: 

München, 

7.1.3-0011/07/GOV 
Aying 
20.11.2007 

Auskunft erteilt: 
Herr Lietz-Hielscher 

E-Mail: 
lietzd@lra-m.bayern.de 

Tel.: 089 6221-2585 Zimmer-Nr.: 
Fax: 089 6221-442585 E 3.01 

Vollzug der Baugesetze; 
Örtliche Bauvorschrift der Gemeinde Aying 
Satzung über die Herstellung von Garagen, Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen und de
ren Ablösung 

Rechtskraft 

Anlagen: 
1 Satzung i.d.F. vom 06.11.2007 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die o.g. Satzung in der Fassung vom 06.11.2007 ist am 15.11.2007 in Kraft getreten. 
Gleichzeitig ist die Satzung vom 06.07.1999 außer Kraft getreten. 

Zu Ihrer Venwendung erhalten Sie eine Ausfertigung der Satzung. 

Mit freundlichen Grüßen 

lelscher/ 

Öffnungszelten 
Di. und Do. 08:00-12:00 Uhr 
und Do. 14:00-17:30 Uhr 
Wir bitten Sie, Termine zu vereinbaren. 

Telefon 
Telefax 
internet 
E-Mali 

089 6221-0 
089 6221-2278 
www.landkreis-muenchen.de 
poststelle®lra-m.bsyem.de 

Erreichbarkeit 
Straßenbahn Linie 27 
Bus Linie 52 
Haltestelle Mariahilfpiatz 
Tiefgarage im Haus 

Banliverblndungen 
Kreissparkasse München Starnberg 
(BLZ 702 501 50) Konto Nr. 109 
Postbank München (BLZ 700 100 80) 
Konto Nr. 481 85-804 

* * * * * 

EMAS 

mailto:lietzd@lra-m.bayern.de
http://www.landkreis-muenchen.de


LANDRATSAMT MÜNCHEN 

Gmppe 7.1.3 
7.1.3-BK 21/99 Z 
Gemeinde Aying 

IVlünchen, 23.02.2000 

Ari 
Gmppe 8.1. lT 
Gruppe 7.1.1 

im Hause 

Satzung über die Herstellung von Garagen, Stellplätzen und Fahrradabstellplätzen und de
ren Ablösung der Gemeinde Aying 

Anlage: 
1 Satzung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die o.g. Satzung erhalten Sie mit der Bitte um Kenntnisnahme und zum Verbleib bei den dortigen 
Al<ten. 

Die Satzung ist seit dem 19.07.1999 rechtsverbindlich. 

IVlit freundlichen Grüßen 
.Auftrag 

Philipp 
> / ! 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Aying hat mit 
Beschluß vom 06. Juli 1999 auf Grund des Art, 23 
derGemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in Verbindung mit Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 und 
Abs. 2 Nr. 2. i.V.m. Art. 52 und 53 sowie Art. 91 
Abs. 2 Nr 6 der Bayerischen Bauordnung (Bay 
BO) folgende Satzung erlassen: 

Satzung 
über die Herstellung von Garagen, Stellplät

zen und Fahrradabsteiiplätzen und deren 
Ablösung 

der Gemeinde Aying 
vom 06. Juli 1999 

§1 
Geltungsbereich 

Die Satzung gilt für das Gebiet der Gemeinde 
Aying, mit Ausnahme detGemeindegebietMijr 
die jrecfi^l^Kndiic^e quaiifeiiffe "Bebauungs^̂  
plane gelten. 

§2 
Pflicht zur Hersteilung von Garagen und 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge sowie von 
Fahrradabstellpiäfzen 

Die Vei|:«lchtung zur Herstellung besteht: 
> wenn eine bauliche oder andere Anlage er

richtet wird, bei der Zu- oder Abfahrteverkehr 
zu endörlen ist oder 

> wenn dundi die bauliche Änderung der Anla
ge oder ihrer Benutzung ein zusätzlicher Be
darf an Garagen bzw. Stellplätzen veairsacht 
wird (Art. 52 At». 2 und 3 Bay BO). 

§3 
Möglichkeit zur Erfüllung der Garagen-, Kfe-
und Fahrradabstellplatzpflicht 

1) Grundsätzlich gilt für Garagen und Kfö -
Stellplätze Art. 52 BayBO. 

2) Die Garagen- und Kfz - Stell|:Hat2verpfllch-
lung sowie die Fahmadabsteliplatzpflicht wird 
erfüllt durch St^affung von Garagen und Kfe 
~ SteUplätzen (Art 52 Abs. 4 Satz 1 BayBO) 
sowie Fahmadabstellfrfitzen auf dem Bau
grundstück. 

3) Ausnahmsweise kann die Gemeinde gestat
ten, die Garagen bzw. Kfz - Stellplätze, nicht 
die Fahrradabstenplätze. in der Nähe des 
Baugoindstückes herzustellen, wenn ein ge
eignetes Grundstück zur Verfügung sieht und 
seine Benutzung für diesen Zweck rechtlich 
gesichert ist. Qn Gmndstück liegt in der Nä
he des Baugrundstückes, wenn die Entfer
nung zu diesem nicht mehr als ca. 50 m 
Fußweg beträgt. Dies gilt auch für Gemein
schaftsanlagen, wie Garagenhöfe und Park
platzflächen (Art. 52 Abs. 4 Satz 2 BayBO). 

§4 
Ablösung der Garagen- und Kfz - Stellplatz 
sowie der Fahrradabstellplatz - Baupflicht 

Für Kfe - Stellplätze gilt folgendes: 
1) Der Stellplatznachweis kann durch Abschluß 

eines Ablösungsvertrages zwischen Bauherr 
und Gemeinde erfüllt werden, wenn der Bau
herr die Stellplätze nicht auf seinem Grund
stück oder auch nicht auf einem geeigneten 
Grundstück in der Nähe herstellen kann. Der 
Abschluß eines Ablösüngsvertrages liegt im 

^f-^Ermess^p der Gemeinde. 
2) We Aßtösung der Stellplatzpflicht ist nicht nur 

bei nachträglichen Aus- und Umbauten von 
bestehender Bausubstanz möglich, sondern 
auch bei Neubauten, 

3) Der Ablösungsvertrag ist vor Erteilung der 
Baugenehmigung abzuschließen. 

4) Der Ablösungsbetrag wird pauschal auf 
10.000.—DM bzw. 5.113 EURO pro Stell
platz festgesetzt. 

5) Der Abiösungsbetrag ist innertialb von 2 
Wochen nach Erteilung des gemeindlichen 
Einvernehmens oder wenn die Gemeinde 
selbst Baugenehmigungsbehörde ist, eine 
Woche vor Erteilung der Baugenehmfeiung 
zur Zahlung fällig. Sollte sich jddo<^ die 
Baugenehmigung ändern, erfolgt innerhalb 
von 2 Wochen eine nacblrSglidie AbtTech-
nung auf Mehr- oder Minderausgleich des 
Abiösungsbetrages. 

Keine AWösungwrjöglichkeit besteht: 
1) FürGaragen. h iergi l t§2und§3, 
2) für Fahmadabsleltplatze, hier gilt § 3 Abs. 2 

dieser Satzung. 

§5 
Garagen- und Kfz - Steil pfatzbedarf 

1) Die Anzahl der aufgrund Art, 52 B a ^ O her
zustellenden Garagen und Kfö - Stellplätze 
ist nach der Bekanntmachung des Bayeri-

/ / sehen Staatsministeriums des Inneren 
/ / (IMBek) vom 12.02.1978 (MABI S. 181) zu 
Ij beredinen und zwar giS bei von bte - Werte|i» 
I jeweils die niedrige angegebene Zahl. 

Für Wohnungenin Ein- und Mehrfamilien
häusern und Gebäuden mit gemisditer Nut
zung gilt jedoch folgende Abweichung: 
> mindestens 1 Garage und 1 Stellplatz 

I I bzw. 2 Stellplätze pro Wohnung 

Für Anlagen mit regelmäßigem An- und Aus-
lieferungsverkehr Ist auch eine ausreichende 
Anzahl von Stellplätzen für Lastkraftwagen 
nachzuweisen. Auf ausgewiesenen Ladezo
nen für den Anlieferungsverkehr dürfen keine, 
Stellplätze enichtet werden. 
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3) Für Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr 
durch Aufobusse zu erwarten ist, ist auch ei
ne ausreichende Anzahl von Stellplätzen für 
Busse nacnzuweisen. 

4) FOr Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr 
durch Radfahrer, Mofafahrer uJ . zu enn/arten 
ist, ist auch ein ausreichender Platz zum Ab
stellen von Zvye/rädern nachzuweisen. 

5} Werclen Anlagen verschiedenartig genutzt, 
so ist der Stellpiatzbedarf für jede Nutzung 
getrennt zu ermittein. Eine gegenseitige An
rechnung ist bei zeitlich getrennter Nutzung 
möglich. 

6) Der Vorplatz vor Garagen (Stauraum) gilt 
nicht als Stellplatz im Sinne dieser Satzung. 

§6 
Fahrradabstellplatzbedarf 

7) Die Garagenvorflächen, gemeinsame 2u-
und Abfahrten sowie Kfz - Stellplätze sind 
nur mit wasserdurchlässigem Belag (rasen
verfugtes Pflaster) auszubilden. Ist eine ei
gene Enfwässeaing notwendig, so darf diese 
nicht über öffentliche Veri<ehrsflächen erfol
gen. Kfz - Stellplätze sind durch Bepfianzun-
gen abzuschirmen. Steliplatzanlagen für 
mehr als 5 PKW sind durch Bäume und 
Sträucher zu gliedern. Dabei ist jeweils nach 
drei Kfz - Stellplätzen ein entsprechnd brei
ler Bepflanzungsstreifen oder eine entspre
chende Baumscheibe anzulegen. 

8) Der in § 7 unter Nr. 5 fes^esetzte Stauraum 
von 5 m vor Garage und Carport darf zur öf
fentlichen Verkehrsfläche nicht eingefriedet 
werden. Ferner ist auch eine Einfriedung der 
überdachten oder offenen Stellplätze zur öf
fentlichen Verkehrsfläche unzulässig; 

Die Zahl der Abstellplätze richtet sich nach Lage, 
Nutzung, Art und Umfang der baulichen Anlagen 
Als Anhaltspunkt dienen die Richtzahlen für 
Kraftfahnzeugstellplätze zum Vollzug des Art. 52 
der Bayerischen Bauordnung (siehe hierzu § 5 «^^••**' 
Abs. 1 d$r Satzung). 
Die SteiipJatzpflicht gilt bei Mehrfamilienhäusern 
und Reihenhäusern für jeweils mindestens 2 
Fahnradabsteliplätze pro Wohneinheit. 

§8 
Beschaffenheit und Lage der Fahrradabstell-
plätze . — _ _ _ _ _ _ _ . 

1) 

§ 7 
Anordnung, Gestaltung und Ausstattung von 
Garagen und Kfz -Stellplätzen 

1) Garagen können auch als Tiefgaragen nach
gewiesen wenden, soweit sie sich in die Ei
genart der näheren Umgebung einfügen. 

2) Kfz - Stellplätze für Besucher müssen (eicht 
und auf kurzem Wege en«rchbar sein. Sie 
können nicht in einer Tiefgarage nachgewie
sen wenden, es sei denn, dies vnrd von der 
Gemeinde im Einzelfall gesondert festgelegt. 

3) Überdachte Kfe - Stellplätze und Carports 
ersetzen auch Garagen. 

4) DoppelstocK-(Duplex) Garagen sind zur 
Erfüllung des Garagen- bzw. Kfz - Steilplaiz-
bedarfes unzulässig. 

5) Der Stauraum zawisdien Gebäudeein- und 
ausfahrt unmittelbar zur öffentlichen Ver-
kehrsfliche muß betragen: 
bei Garage 5 m 
bei Carport 5 m 
(ObenJäcfif und umschlossen, jedoch ohne 
Tor) 
bei überdachtem Kfz - Stellplatz 1 m 
(Bestehend aus Dachkonstruktion mit einzel
nen Pfosten ohne seitliche Umschließung) 
bei offenem Kfe - Stellplatz 0,5 m 

6) Mehr als 4 zusammenhängende Garagen 
bzw. Kfz - Stellplätze sind nur über eine ge
meinsame Zu- und Abfahrt an die öffentliche 
Verkehrsfläche anzuschließen.' Ausnahmen 
bedürfen einer gesonderten Zustimmung. 

Pro Fahrradabstellplafz ist eine Mindestgrö
ße von 1.80 m Länge und 0,70 m Breite er-
forderfich. Er sollte möglichst überelacht sein; 

2) Offene Abstellplätze im Freien dürfen nicht 
versiegelt wenden, sie sind auf dem gesam
ten Baugrundstück zulässig. • 

3) Geschlossene oder überdachte Abstellplätze 
müssen von der öffentlichen Verkehrsflache 
mindestens 2 m entfernt liegen. 

Zeitpunkt der Herstellung 

Die Garagen und Kft - Stellplätze sowie Fahr-
radabslellptätze müssen mit der Bezug^ertigkeit 
der baulichen Anlagen zur Verfügung stehen und 
solange ertialten bleiben, wie sich die für die 
Begründung und dem Umfang der Pflicht maß
gebenden Verhältnisse nicht ändern. 

§10 
Ausnahmen und Befreiungen 

Von den Vorschriften dieser Satzung kann die 
Bauaufsichtsbehörefe im f?ahmen des Art 70 
Afcis. 2 BayBO im Einvernehmen mit der Ge
meinde Abweichungen zulassen. 

§11 
Inkraftreten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach i 
kanntmachung in Kraft. 

Aying. den 08 .Juli 19 
Gemeinde Aying 

?Qohj5rfjh^ÖTrep 
1*. Bürgenmeister 


